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Grundstücksentwässerungsanlagen sind 
gemäß § 2 Absatz 3 bis 7 Entwässe-
rungssatzung vom 14.02.2019, veröffent-
licht im Dresdner Amtsblatt vom 
07.03.2019 Nr. 10/2019, definiert. 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind 
entsprechend den Technischen Richtli-
nien der Stadtentwässerung, bzw. nach 
DIN 1986 und DIN EN 752 zu bemessen 
und durch Fachpersonal herzustellen. 

1. Grundstücksleitungen

 Richtungsänderungen von Grund- 
oder Sammelleitungen dürfen mit
vorgefertigten Bögen ausgeführt wer-
den, wobei jeder einzelne Bogen
höchstens 30° haben darf. Je nach
Erfordernis kann bei Richtungsände-
rungen und Abzweigen eine Reini-
gungsmöglichkeit (kleiner Schacht)
vorgesehen werden.

 Grundstücksleitungen und sonstige
Teile der Grundstücksentwässe-
rungsanlage sind frostfrei, je nach
örtlicher Gegebenheit mit 0,80 m bis
1,20 m Überdeckung, zu verlegen.

 Grundstücksleitungen sind mit einem
Gefälle von max. 1:20 oder min.
1:100 bzw. 1:DN vorzugsweise (1:50
= 2 %) zu verlegen.

 Der Teil der Grundstücksleitung, der
den Revisionsschacht mit dem An-
schlusskanal verbindet, muss mit
dem gleichen Gefälle und in der glei-
chen Dimension verlegt werden, wie
der Anschlusskanal selbst. Hier dür-
fen höchstens Bögen  mit einem
Winkel von 15° eingesetzt werden.

 Nach Fertigstellung der Grundstücks-
leitungen  sind diese auf Dichtigkeit
nach der DIN EN 1610 zu prüfen. Das
Prüfprotokoll ist der Stadtentwässe-
rung vorzulegen.

2. Revisionsschacht

 Die Lage des Revisions- und Überga-
beschachtes wird gemäß § 16 Abs. 2
der Entwässerungssatzung von der
Stadtentwässerung Dresden festge-
legt.

 Er ist möglichst unmittelbar hinter der
Grundstücksgrenze zu errichten.

 Folgende Mindestschachtdurch-
messer sind erforderlich:  

o 800 mm bei Tiefe des Revisions-
schachtes bis zu 2,00 m,

o 1.000 mm bei Einbindung in der Hal-
tung und Tiefe von über 2,00 m,

o mindestens 1.000 mm bei Herstel-
lung eines innenliegenden Absturzes.

 Er kann aus Beton nach DIN 4034
Teil 1 (Schacht - Durchmesser von
1000 mm mit  Elastomerdichtung)
oder aus Kunststoff sein.

 Für das Verfugen ist kein Brunnen- 
bzw.  Bauschaum zu verwenden.

 Der Revisions- und Übergabeschacht
ist nach der DIN EN 1610 auf Dicht-
heit zu prüfen. Das Protokoll der
Dichtigkeitsprüfung ist der Stadtent-
wässerung vorzulegen.

 Der Revisionsschacht dient zur
Durchführung von Kontrollen, Repa-
ratur- und Reinigungsarbeiten.

 Für die Schachtanbindung sind je
nach Material Gelenkstücke und
Schachtfutter vorzusehen.

 Im Revisions- und Übergabeschacht
ist ein fachgerechter Schachtboden
(Gefälle 1:50) mit Bankett einzubau-
en.

 Vorzugsweise ist ein offenes Gerinne
mit Gefälle einzubauen. (Gerinngröße
= Ablaufgröße)

 Die Steigeisen müssen nach DIN
4034, Teil 1 die richtige Schrittfolge
haben.

 Liegen Schächte außerhalb von Ge-
bäuden weniger als 5 m  von Fens-
tern oder Türen, von Aufenthaltsräu-
men oder Terrassen entfernt, muss
das Austreten von Kanalgasen ver-
hindert werden.

 Bei einer Einlaufhöhe in den Revisi-
onsschacht für Schmutzwasser grö-
ßer 0,60 m über Schachtsohle ist
vorzugsweise ein innenliegender Ab-
sturz vorzusehen.

 Nach dem Revisions- und Übergabe-
schacht darf in Fließrichtung gesehen
keine weitere Einbindung in die
Grundstücksleitung/ den Anschluss-
kanal erfolgen.

 Kann kein Revisionsschacht gesetzt
werden (z. B. Gebäude  steht direkt
am Gehweg), ist im Gebäude eine
ausreichend große Reinigungsöff-
nung, für die Prüfung, Wartung und
Sanierung, vorzusehen. Die Reini-
gungsöffnung muss axiale Kanalbe-
fahrungen ermöglichen (keine Bögen
nach der R.-öffnung).

3. Schutz vor Rückstau

 Der Anschlusspflichtige hat für den
rückstaufreien Abfluss des Abwas-
sers auf seinem Grundstück zu sor-
gen.

 Insbesondere hat er Toiletten mit
Wasserspülung (WC), Bodenabläufe,
Ausgüsse, Überläufe von Regenbe-
wirtschaftungsanlagen und derglei-
chen, die unterhalb der Rückstau-
ebene liegen, wirkungsvoll und dau-
erhaft auf seine  Kosten gegen
schädliche Folgen von Rückstau zu
sichern.
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 Als Rückstauebene gilt die Straßen-
oberkante an der Anbindestelle des
Anschlusskanals an den öffentlichen
Kanal. Die Stadt kann die Rückstau-
ebene im Einzelfall höher festsetzen,
wenn Besonderheiten des Geländes,
insbesondere Hanglagen, dies erfor-
dern.

 Im Revisions- und Übergabeschacht
ist der Einbau von Rückstausicherun-
gen oder Hebeanlagen unbedingt zu
vermeiden.

 Wenn die Abdeckung eines Revisions- 
und Übergabeschachtes unter der
Rückstauebene liegt, kann folgen-
dermaßen verfahren werden:

 Kleiner oder gleich DN 200: Ge-
schlossene Rohrdurchführung mit
Reinigungsöffnung, Schachtabde-
ckung ohne Öffnungen.

 Ab DN 250: offenes Gerinne, Schach-
tabdeckung tagwasserdicht und
rückstausicher oder Schacht und Ab-
deckung über Rückstauebene heben
(anschütten).

4. Zu beachtende Abstände

 Befindet sich auf dem Grundstück ein
schützenswerter Baumbestand, so ist
dieses bei der Planung der Grund-
stücksentwässerungsanlage zu be-
rücksichtigen (Wurzelschutz).

 Es sind die zulässigen Abstände zu
vorhandenen Medien, Fundamenten,
Brunnen, zum Grundwasserstand
usw. zu berücksichtigen.

5. Sondereinleitungen

 Gemäß § 7 Absatz 10 Entwässe-
rungssatzung bedarf die Einleitung
von Wasser, welches nicht der Ab-
wasserbeseitigungspflicht unterliegt
(z. B. Grundwasser, Schichtenwasser,
Drainagewasser, Wasser aus oberir-
dischen Gewässern) der gesonderten
Genehmigung der Stadt.

 Der Anfall gewerblicher Abwässer ist
bei der Stadtentwässerung Dresden
anzuzeigen (Antrag). Hierfür gelten
die Einleitbeschränkungen gemäß §
7 der Entwässerungssatzung zum
Schutz der öffentlichen Abwasseran-
lagen.

 Gemäß § 3 Absatz 2 Entwässerungs-
satzung besteht das Anschluss- und
Benutzungsrecht nicht für Nieder-
schlagswasser, das ohne Beeinträch-
tigung öffentlich-rechtlicher Belange
wasserrechtlich zulässig und mit ver-

tretbarem wirtschaftlichen Aufwand 
verwertet oder versickert werden 
kann oder das aufgrund des Sächsi-
schen Wassergesetzes bzw. einer 
Entscheidung der zuständigen Was-
serbehörde von der Abwasserbeseiti-
gungspflicht ausgenommen ist.  Die 
Stadt kann den Anschluss und die 
Benutzung genehmigen, wenn öffent-
liche Belange nicht beeinträchtigt 
werden. 

 Niederschlagswasser, das nicht in
das Kanalnetz der Stadt eingeleitet
wird, ist fachgerecht zu entsorgen
(Versickerung, Gewässereinleitung
oder Regenwassernutzung ist bei der
Stadtentwässerung Dresden anzuzei-
gen). Unterliegt das gewählte Versi-
ckerungsverfahren dem Geltungsbe-
reich des Sächsischen Wassergeset-
zes, so ist vom Grundstückseigentü-
mer zu prüfen, ob hierfür eine Ent-
scheidung der zuständigen Wasser-
behörde, erforderlich ist.

Anschrift:

Landeshauptstadt Dresden
Umweltamt
Untere Wasserbehörde

Postfach 12 00 20, 01001 Dresden

Telefon: 0351/ 4 88 62 45  / 4 88 62
47   oder 4 88 62 49

 Versickerungsverfahren und rechtli-
che Grundlagen sind aus dem Erfas-
sungsblatt zur Niederschlagswasser-
gebühr ersichtlich.

 Gemäß § 16 Absatz 1 der Entwässe-
rungssatzung sind Grund-
stücksentwässerungsanlagen vom
Anschlusspflichtigen nach den ge-
setzlichen Vorschriften und den all-
gemein anerkannten Regeln der
Technik durch Fachpersonal auf sei-
ne Kosten herzustellen, zu unterhal-
ten und nach Bedarf zu reinigen.

 Gemäß § 21 Absatz 1 der Entwässe-
rungssatzung dürfen Grundstück-
sentwässerungsanlagen erst in Be-
trieb genommen werden, wenn die
Stadt ihre öffentlich-rechtliche Unbe-
denklichkeit durch Besichtigung fest-
gestellt hat. Die Stadt entscheidet
nach pflichtgemäßem Ermessen über
den Umfang der Besichtigung.

 Die Feststellung erfolgt von Amts
wegen.  Sie befreit den Bauherren,
den Planverfasser, den Bauleiter und
den ausfahrenden Unternehmer nicht
von seiner Verantwortlichkeit für die

vorschriftsmäßige und fehlerfreie 
Ausführung der Arbeiten.  Mit dem 
Antrag ist das Ergebnis der Dichtig-
keitsprüfung vorzulegen. 

 Bestehende Grundstücksentwäs-
serungsanlagen sind vom Anschluss-
pflichtigen auf seine Kosten unver-
züglich anzupassen, wenn Menge 
und Art seines Abwassers sowie Än-
derungen oder Erweiterungen der öf-
fentlichen Abwasseranlagen dies er-
fordern (§16, Abs. 4 Entwässerungs-
satzung). 

 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte
an die Stadtentwässerung Dresden,
Kundenservice, Tel.: 0351- 8 22 
3344. 
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